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Zum Jahreswechsel 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das traditionelle Grußwort gibt mir die Gelegenheit, mich bei allen Justizangehörigen unseres 
Landes für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit herzlich zu bedanken.  
 
In den letzten zwölf Monaten haben Sie erneut Hervorragendes geleistet. Unermüdlicher Ar-
beitseinsatz, ein feines Gespür für Gerechtigkeit und ein bemerkenswertes Engagement zeich-
nen die Justizangehörigen in allen Aufgabenbereichen und Dienstzweigen aus. Sie sind damit 
eine wesentliche Stütze unserer Rechtsordnung, Garant für ein geordnetes gesellschaftliches 
Leben und tragen damit wesentlich dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger des Landes zu 
Recht Vertrauen in unseren Rechtsstaat haben können. Dies ist für uns alle, die wir ein friedli-
ches Miteinander aller Kulturen leben und voraussetzen, von unschätzbarem Wert. 
 
Ein Jahreswechsel ist auch immer ein guter Anlass, noch einmal besonders herausragende 
Leistungen der vergangenen Monate in Erinnerung zu rufen. Diese im Einzelnen aufzuzählen, 
ist hier kein Raum.  
 
Hervorheben möchte ich aber die durch Kolleginnen und Kollegen zum Ausdruck gebrachte 
überwältigende Unterstützung für die in unserem Land Zuflucht suchenden Menschen, denn 
hier zeigt sich eine der großen Stärken der Justiz. Soziale Verantwortung und überragende 
Hilfsbereitschaft, nicht nur bei der Wahrnehmung der täglichen Aufgaben und im kollegialen 
Miteinander, sondern als Ausdruck eines grundsätzlichen Selbstverständnisses sind für Sie, die 
Justizangehörigen, kennzeichnend. Sehr schnell wurden vielerorts Sachspenden gesammelt 
und Notaufnahmeeinrichtungen zupackend und engagiert unterstützt. Viele haben sich bereit 
erklärt, sich für einige Monate abordnen zu lassen, um sich unmittelbar bei der Aufnahme und 
Verteilung der Flüchtlinge einzubringen und dabei um die Sorgen und Nöte der Zuflucht Su-
chenden zu kümmern. Die hierdurch zu verteilenden dienstlichen Aufgaben wurden wie selbst-
verständlich durch Andere wahrgenommen. All dies wurde durch die Personalvertretungen und 
Behördenleitungen engagiert unterstützt. Ebenso vorbildlich ist auch das immense hierbei ent-
faltete ehrenamtliche Engagement. Diese allseitige Solidarität beeindruckt mich sehr. 
 
Nach dem Verlauf der vergangenen zwölf Monate können wir mit Stolz zurück und mit großer 
Zuversicht auf das Jahr 2016 blicken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, aber auch allen 
übrigen Leserinnen und Lesern des Justizministerialblattes einen guten Start in das neue Jahr 
und für das Jahr 2016 alles erdenklich Gute. 
 
Ihr 
 
Thomas Kutschaty MdL 
Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Allgemeine Verfügungen 

 
Anordnung über die 

Erhebung von statistischen Daten 
in Verfahren des Betreuungsgerichts 

(B-Statistik) 
 

AV d. JM vom 20. Juli 2015 (1440 – I. 16 VGU Sdb.) 
- JMBl. NRW S. 2 – 

 
 

Die Anordnung über die Erhebung von statistischen Daten in Verfahren des Betreuungsgerichts 
(B-Statistik) wird in der Fassung (Stand: 1. Januar 2016) zum 1. Januar 2016 in Kraft gesetzt. 

 
 

Änderung des IT-Organisationskonzepts 
der Justiz Nordrhein-Westfalens 

(IT-OK) 
AV d. JM vom 18. Dezember 2015  

(1510 - I. 14) 
- JMBl. NRW S. 2 - 

 
 
Die AV d. JM vom 1. März 2002 (1510 – I D. 14) - JMBl. NRW S. 88 – in der Fassung vom 12. 
März 2010 wird wie folgt geändert: 
 
 
I. 
In den Abschnitten D.II. und III. wird jeweils im ersten Satz das Wort „Düsseldorf“ durch das 
Wort „Köln“ ersetzt. 
 
 
II. 
Diese AV tritt mit Wirkung vom 01.01.2016 in Kraft. 
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Bestimmungen über die Verwendung von Gerichtskostenstemplern 
 

AV d. JM vom 18. Dezember 2015 (5250 - Z. 11) 
- JMBl. NRW S. 3 - 

 
 
Die AV d. JM vom 12. Februar 1997 (5250 - I B. 11) - JMBl. NRW S. 61 -, die zuletzt durch AV 
d. JM vom 14. November 2005 (5250 - Z. 11) - JMBl. NRW S. 277 - geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:  
 
 
1 
Abschnitt 12 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
„Nr. 7 der Bestimmungen über die Verwendung von Elektronischen Kostenmarken (EKM-B) gilt 
sinngemäß.“ 
 
 
2 
Diese AV tritt sofort in Kraft. 

 
 

Richtlinien für die Fachdienste 
bei den Justizvollzugseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen 

AV d. JM vom 18. Dezember 2015 (2400 - IV. 54) 
- JMBl. NRW S. 3 - 

 
1 
Allgemeiner Teil 
 
1.1 
Fachdienste 
In den Justizvollzugsanstalten und Jugendarrestanstalten (Justizvollzugseinrichtungen) sind 
Angehörige des ärztlichen Dienstes, des erziehungswissenschaftlichen Dienstes, des pädago-
gischen Dienstes, des psychologischen Dienstes, des seelsorglichen Dienstes und des Sozial-
dienstes eingesetzt. 
 
1.2 
Ziele und rechtlicher Rahmen 
1.2.1 
Die Angehörigen der Fachdienste wirken an der Erfüllung der Aufgaben des Justizvollzuges 
einschließlich des Vollzuges der Untersuchungshaft, der Sicherungsverwahrung und anderer 
Freiheitsentziehungen in Justizvollzugseinrichtungen sowie der Vollziehung des Jugendarrestes 
mit. 
 
1.2.2 
Die Tätigkeit richtet sich nach den geltenden Vorschriften und institutionellen Regelungen. 
 
1.3 
Interne und externe Zusammenarbeit 
1.3.1 
Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben arbeiten die Angehörigen der Fachdienste mit allen Be-
diensteten (Beamtinnen und Beamten, Tarifbeschäftigten oder anderen vertraglich verpflichte-
ten Kräften) der Justizvollzugseinrichtung zusammen. Maßnahmen, die den Arbeitsbereich an-
derer Bediensteter berühren, stimmen sie mit diesen ab. 
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1.3.2 
Die Angehörigen der Fachdienste arbeiten im Rahmen der Vernetzung mit den weiteren zu-
ständigen Behörden, Einrichtungen und sonstigen Bezugspersonen der Gefangenen zusam-
men. Gefangene im Sinne dieser Richtlinien sind auch in der Sicherungsverwahrung Unterge-
brachte, Arrestantinnen und Arrestanten sowie aus anderem Rechtsgrund in den Justizvoll-
zugseinrichtungen des Landes freiheitsentziehend untergebrachte Personen. 
 
1.4 
Methodik, Qualitätssicherung, Dokumentation und Evaluation 
1.4.1 
Methodik 
Die Angehörigen der Fachdienste wenden die fachdienstspezifischen Methoden unter Berück-
sichtigung des wissenschaftlichen beziehungsweise fachwissenschaftlichen Erkenntnisstandes 
an. 
 
1.4.2 
Qualitätssicherung 
Die Angehörigen der Fachdienste beachten die Vorgaben des Justizministeriums zur Verein-
heitlichung und Qualitätssicherung. Sie wirken an der Entwicklung von Standards und deren 
Fortentwicklung mit. 
 
1.4.3 
Dokumentation 
Die Angehörigen der Fachdienste dokumentieren ihre Arbeit. Dazu nutzen sie die dafür vorge-
sehenen IT-Fachanwendungen, insbesondere die IT-Fachverfahren SoPart© und BASIS-Web. 
Für die Nutzung von SoPart© gilt dies in allen Fällen der Vollzugsplanung, der Erstellung von 
Schlussberichten sowie für die Unterrichtung anderer Dienste und externer Stellen (z.B. im 
Rahmen des Übergangsmanagements). Die jeweiligen Verschwiegenheitspflichten bleiben un-
berührt. 
 
1.4.4 
Evaluation 
Die Angehörigen der Fachdienste unterstützen die Evaluation des Justizvollzuges und der Be-
handlungsmaßnahmen mit der lückenlosen Erfassung der dafür vorgesehenen Daten. 
 
1.5 
Mitwirkungsaufgaben 
1.5.1 
Die Angehörigen der Fachdienste haben folgende Aufgaben, deren konkrete Zuordnung und 
konkreter Zuschnitt im Geschäftsverteilungsplan der jeweiligen Justizvollzugseinrichtung gere-
gelt ist: 
1.5.1.1 
Mitwirkung bei der Behandlungsuntersuchung, 
1.5.1.2 
Mitwirkung bei der Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung des Vollzugsplans und des 
Schlussberichts, 
1.5.1.3 
Mitwirkung bei den Auswahlverfahren für junge Untersuchungsgefangene, 
1.5.1.4 
Mitwirkung bei der Förderung von Beziehungen der Gefangenen zu ihren Angehörigen und 
ihnen nahestehenden Personen, 
1.5.1.5 
Mitwirkung bei der Prüfung einer Verlegung in den offenen Vollzug oder einer vollzugsöffnen-
den Maßnahme, 
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1.5.1.6 
Mitwirkung bei Stellungnahmen, namentlich insbesondere zur Aussetzung des Strafrestes zur 
Bewährung oder zur Anordnung und Aussetzung von Maßregeln der Besserung und Sicherung, 
1.5.1.7 
Mitwirkung bei der Erarbeitung und der Umsetzung anstaltsinterner Förderungs- und Erzie-
hungskonzepte, 
1.5.1.8 
Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Freizeitgestaltung, insbe-
sondere im Jugendvollzug und Jugendarrest, 
1.5.1.9 
Mitwirkung bei der praktischen Umsetzung des Übergangsmanagements in Kooperation mit 
anderen Diensten, externen Partnern und Dienstleistern, 
1.5.1.10 
Mitwirkung bei der Haftverkürzung, 
1.5.1.11 
Mitwirkung bei der Gewinnung, Eignungsfeststellung und Beratung ehrenamtlicher Betreuerin-
nen und Betreuer, 
1.5.1.12 
Mitwirkung im Rahmen des Personalmanagements, insbesondere bei der Gewinnung und Ein-
stellung von Fachkräften des jeweiligen Fachbereichs oder von sonstigen Bediensteten, bei der 
Auswahl von externen Kräften zur Durchführung fachbezogener Angebote, bei der Supervision 
im jeweiligen Fachbereich sowie in Angelegenheiten der fachlichen Aus- und Fortbildung, 
1.5.1.13 
Mitwirkung bei der Aus- und Fortbildung der Bediensteten der Justizvollzugseinrichtung, 
1.5.1.14 
fachspezifische Anleitung und Beratung von Bediensteten der Justizvollzugseinrichtung bei der 
Durchführung von Behandlungsmaßnahmen, 
1.5.1.15 
Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten im jeweiligen Fachbereich, 
1.5.1.16 
Mitwirkung bei der Mittelbewirtschaftung, 
1.5.1.17 
Mitwirkung bei der statistischen Erfassung. 
 
1.5.2 
Mitwirkungsaufgaben können bei fachlichem Bezug auch zur federführenden Erledigung über-
tragen werden. 
 
1.5.3 
Die Dienststundenregelung trägt den Vollzugszielen im Rahmen der dienst- und arbeitszeit-
rechtlichen Bestimmungen Rechnung. 
 
1.6 
Organisation der Fachdienste 
Die Angehörigen der Fachdienste - mit Ausnahme des ärztlichen und des seelsorglichen Diens-
tes - führen jeweils regelmäßig Konferenzen durch. Die Anstaltsleitung sowie durch sie be-
stimmte Bedienstete können daran teilnehmen. Die Einberufung, Leitung und Dokumentation 
der jeweiligen Konferenz obliegen der Leitung des psychologischen Dienstes, des pädagogi-
schen Dienstes beziehungsweise des Sozialdienstes, gegebenenfalls einer oder einem jeweils 
zu bestimmenden Angehörigen des psychologischen, des erziehungswissenschaftlichen, des 
pädagogischen Dienstes oder des Sozialdienstes. Über die Ergebnisse der Konferenz wird ein 
Protokoll erstellt, das der Anstaltsleitung zuzuleiten ist. 
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1.7 
Leitung eines Fachdienstes (pädagogischer Dienst, psychologischer Dienst, Sozial-
dienst) 
1.7.1 
Die Leitung eines Fachdienstes (pädagogischer Dienst, psychologischer Dienst, Sozialdienst) 
repräsentiert den jeweiligen Dienst in der Justizvollzugseinrichtung. Mit dem Ziel eines effekti-
ven und effizienten Personaleinsatzes sorgt sie für eine Umsetzung der für die Justizvollzugs-
einrichtung vorgegebenen fachlichen Prioritäten im jeweiligen Fachdienst. 
 
1.7.2 
In Angelegenheiten des jeweiligen Fachdienstes ist die Leiterin oder der Leiter des Fachdiens-
tes unmittelbare Vorgesetzte oder unmittelbarer Vorgesetzter der Angehörigen dieses Fach-
dienstes. 
 
1.7.3 
Damit übernimmt die Leitung auch die Verantwortung für eine fachgerechte, am wissenschaftli-
chen oder fachwissenschaftlichen Erkenntnisstand orientierte Erledigung der Aufgaben des 
Fachdienstes sowie für die Einhaltung der fachaufsichtsbehördlichen Vorgaben zur Vereinheitli-
chung und Qualitätssicherung der fachlichen Tätigkeit in der Justizvollzugseinrichtung. Sie ist 
über den aktuellen Stand der jeweiligen fachspezifischen Forschung informiert und bildet sich 
dementsprechend fort. Sie wirkt darauf hin, dass die Angehörigen des jeweiligen Fachdienstes 
sich ebenfalls regelmäßig fortbilden. 
 
1.7.4 
Die Leitung des Fachdienstes ist als Führungskraft mitverantwortlich für die Personalentwick-
lung im jeweiligen Fachdienst. 
 
1.7.5 
Der Leitung des Fachdienstes obliegen - neben den sonstigen regelmäßig dem Fachdienst zu-
zuordnenden Tätigkeiten - namentlich folgende Aufgaben: 
1.7.5.1 
Fachvorgesetzte oder Fachvorgesetzter der Angehörigen des Fachdienstes, 
1.7.5.2 
Planung und Organisation der Tätigkeit - insbesondere: 
1.7.5.2.1 
Vertretung der Angelegenheiten des Fachdienstes gegenüber der Anstaltsleitung und den an-
deren Fachdiensten, 
1.7.5.2.2 
Beratung der Anstaltsleitung in Angelegenheiten der jeweiligen Vollzugsarbeit, namentlich bei 
der Erstellung des Geschäftsverteilungsplanes, 
1.7.5.2.3 
Verteilung der Dienstgeschäfte der Angehörigen des jeweiligen Fachdienstes auf der Grundlage 
des Geschäftsverteilungsplans, 
1.7.5.2.4 
Mitwirkung bei der Dienststundenregelung und Urlaubsplanung der Angehörigen des Fach-
dienstes, 
1.7.5.2.5 
Leitung der Konferenz des Fachdienstes, 
1.7.5.2.6 
Mitwirkung bei der den Fachdienst betreffenden Mittelbewirtschaftung, 
1.7.5.3 
Personalentwicklung - insbesondere: 
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1.7.5.3.1 
Mitwirkung bei der Einstellung oder Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den 
Fachdienst, 
1.7.5.3.2 
Erstellung von Beurteilungsentwürfen für die Angehörigen des Fachdienstes, 
1.7.5.3.3 
Führen von Mitarbeitergesprächen mit den Angehörigen des Fachdienstes, 
1.7.5.3.4 
Beratung der Anstaltsleitung in fachlicher Hinsicht, 
1.7.5.4 
Mitwirkung in Angelegenheiten der Aus- und Fortbildung sowie der Supervision der Angehöri-
gen des Fachdienstes im Rahmen des bestehenden Fortbildungskonzepts der Justizvollzugs-
einrichtung, 
1.7.5.5 
Fortentwicklung des Justizvollzuges - insbesondere Mitwirkung an organisatorischen und kon-
zeptionellen Entscheidungen sowie Beteiligung an diesbezüglichen Dienstbesprechungen und 
Konferenzen. 
 
1.8 
Fachaufsicht 
Die Fachaufsicht über die Fachdienste wird durch das Justizministerium wahrgenommen. Be-
zogen auf den Sozialdienst, den erziehungswissenschaftlichen und den pädagogischen Dienst 
lässt dieses sich dabei durch die speziell eingerichteten Fachbereiche fachlich beraten und un-
terstützen. Die Fachaufsicht über den seelsorglichen Dienst übt die jeweilige Kirche aus. 
 
2 
Besonderer Teil 
 
2.1 
Ärztlicher Dienst 
Für den ärztlichen Dienst gilt die Dienstordnung für das Gesundheitswesen in den Justizvoll-
zugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen (DOG) - AV d. JM vom 29.12.2009 (4550 - IV. 
85) - in der jeweils gültigen Fassung. Eingestellt werden approbierte Ärztinnen und Ärzte mit der 
für eine anstaltsärztliche Tätigkeit erforderlichen Qualifikation. 
 
2.2 
Erziehungswissenschaftlicher Dienst 
2.2.1 
Angehörige des erziehungswissenschaftlichen Dienstes 
2.2.1.1 
In den Justizvollzugseinrichtungen werden Absolventinnen und Absolventen eines abgeschlos-
senen wissenschaftlichen Hochschulstudiums der Erziehungs- oder Sozialwissenschaften (vor-
zugsweise der Studienrichtung Rehabilitationspädagogik, Sozialpädagogik oder Sonderpäda-
gogik) möglichst mit den Schwerpunkten Freizeitpädagogik, Verhaltens- oder Erziehungs-
schwierige eingestellt. 
2.2.1.2 
Im erziehungswissenschaftlichen Dienst können geeignete Bedienstete, namentlich Angehörige 
des mittleren Dienstes, als weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden. Sie wer-
den von den unter 2.2.1.1 bezeichneten Personen angeleitet und in fachlicher Hinsicht geför-
dert. 
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2.2.1.3 
Die unter 2.2.1.1 bezeichneten Personen sowie die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bilden den erziehungswissenschaftlichen Dienst und werden im Folgenden als Angehörige des 
erziehungswissenschaftlichen Dienstes bezeichnet. 
 
2.2.2 
Ziele und rechtlicher Rahmen 
2.2.2.1 
Die Tätigkeit des erziehungswissenschaftlichen Dienstes ist auf Planung, Organisation und 
Durchführung von außerschulischen Bildungsangeboten sowie von Förder- und Erziehungsan-
geboten für junge Gefangene ausgerichtet. Dabei finden Methoden der Freizeitpädagogik, der 
Erlebnispädagogik, der Medienpädagogik und Methoden anderer pädagogischer Fachrichtun-
gen Anwendung. Die Angehörigen des erziehungswissenschaftlichen Dienstes vermitteln den 
Gefangenen lebenspraktische Fähigkeiten und unterstützen sie bei ihrer Entwicklung zur 
Selbstständigkeit. 
2.2.2.2 
Das Ziel außerschulischer Bildungsangebote sowie von Förder- und Erziehungsangeboten ist 
die Entwicklung prosozialer Verhaltensweisen, der Persönlichkeitsreifung und die Verbesserung 
der Lebenslage der Gefangenen in der Justizvollzugseinrichtung sowie nach ihrer Entlassung. 
Der spezifische Fokus der Förderung durch freizeitpädagogische Maßnahmen liegt auf dem 
Erlernen einer sinnvollen Freizeitgestaltung, insbesondere für die Zeit nach der Entlassung. 
 
2.2.3 
Externe Zusammenarbeit 
2.2.3.1 
Insbesondere durch eine kontinuierliche Kooperation mit Hochschulen können wissenschaftli-
che Standards integriert werden. 
2.2.3.2 
Die Angehörigen des erziehungswissenschaftlichen Dienstes beteiligen sich an externen Pro-
jekten für benachteiligte und/oder delinquente Jugendliche außerhalb der Justizvollzugseinrich-
tung, soweit diese die justizinternen Aufgaben unterstützen. 
 
2.2.4 
Dokumentation 
Ziele, zeitliche Abläufe, Ergebnisse, Verhaltensbeobachtungen sowie die Freizeitgruppenver-
waltung in freizeitpädagogischen Maßnahmen werden mit Unterstützung des IT-Fachverfahrens 
SoPart© dokumentiert und in einem Vermerk zu den Gefangenenpersonalakten niedergelegt. 
 
2.2.5 
Spezifische Aufgaben 
2.2.5.1 
Die Angehörigen des erziehungswissenschaftlichen Dienstes haben namentlich folgende fach-
dienstspezifische Aufgaben, deren konkreter Zuschnitt im Geschäftsverteilungsplan der jeweili-
gen Justizvollzugseinrichtung geregelt ist: 
2.2.5.1.1 
Entwurf, Organisation und Evaluation eines anstaltsinternen Freizeitkonzeptes, 
2.2.5.1.2 
Planung, Begleitung, Durchführung und Evaluation sinnvoller freizeitpädagogischer Maßnah-
men, 
2.2.5.1.3 
Feststellung des Erziehungs- und Förderungsbedarfs der Gefangenen im Rahmen der Voll-
zugsplanung sowie pädagogische Intervention, 
2.2.5.1.4 
Beratung der Vollzugsbediensteten der Justizvollzugseinrichtung hinsichtlich des pädagogi-
schen Handelns sowie einer Kooperation mit Externen, 
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2.2.5.1.5 
Mitarbeit in den Wohngruppen. 
2.2.5.2 
Bezogen auf einzelne Gefangene haben sie insbesondere folgende Aufgaben: 
2.2.5.2.1 
Angebote für die außerschulische Förderung in Kleingruppen, 
2.2.5.2.2 
intensivpädagogische Förderung für besonders Verhaltensauffällige, 
2.2.5.2.3 
Heranführen an tragfähige Freizeitangebote während der Haftzeit und für die Zeit nach der Ent-
lassung, 
2.2.5.2.4 
Vermittlung von Freizeitangeboten nach der Entlassung, 
2.2.5.2.5 
Durchführung von Einzel- und Gruppenmaßnahmen, 
2.2.5.2.6 
Beratung von Angehörigen, Ehe- und Lebenspartnern sowie von anderen nahestehenden Per-
sonen. 
2.2.5.3 
Die Angehörigen des erziehungswissenschaftlichen Dienstes müssen Freizeitangebote auch an 
Wochenenden und Feiertagen sowie in den frühen Abendstunden vorhalten. 
 
2.2.6 
Organisation des erziehungswissenschaftlichen Dienstes 
2.2.6.1 
Die Angehörigen des erziehungswissenschaftlichen Dienstes wählen alle zwei Jahre intern für 
ihre Teams jeweils eine Sprecherin oder einen Sprecher, die oder der die unter Nr. 1.7 be-
schriebenen Aufgaben, soweit diese nicht die Vorgesetzteneigenschaft voraussetzen, nach 
Maßgabe einer entsprechenden Regelung im Geschäftsverteilungsplan wahrnimmt. 
2.2.6.2 
Die Konferenz des Fachdienstes befasst sich insbesondere mit der Planung und Organisation 
(s. insbesondere Nr. 1.7.5.2) der Tätigkeiten. 
 
2.3 
Psychologischer Dienst 
2.3.1 
Angehörige des psychologischen Dienstes 
2.3.1.1 
Bei den Justizvollzugseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen werden Psychologinnen 
und Psychologen mit einem abgeschlossenen wissenschaftlichen Hochschulstudium der Psy-
chologie möglichst mit klinischem, forensischem und/oder kriminalpsychologischem Studien-
schwerpunkt eingestellt. Eine Approbation als psychologische Psychotherapeutin oder psycho-
logischer Psychotherapeut ist erwünscht. 
2.3.1.2 
Bei testpsychologischen Gruppenuntersuchungen können geeignete Bedienstete, namentlich 
Angehörige des mittleren Dienstes, zur Mitarbeit im psychologischen Dienst eingesetzt werden. 
Sie werden von den Psychologinnen und Psychologen angeleitet und in fachlicher Hinsicht ge-
fördert. 
2.3.1.3 
Die Psychologinnen und Psychologen bilden den psychologischen Dienst und werden im Fol-
genden als Angehörige des psychologischen Dienstes bezeichnet. 
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2.3.2 
Externe Zusammenarbeit 
Die externe Zusammenarbeit der Angehörigen des psychologischen Dienstes erfolgt insbeson-
dere mit Gutachterinnen und Gutachtern, Therapeutinnen und Therapeuten. 
 
2.3.3 
Methodik und Dokumentation 
2.3.3.1 
Durch die regelmäßige Teilnahme an geeigneten Fortbildungsangeboten informieren sich die 
Angehörigen des psychologischen Dienstes über den aktuellen Stand der kriminalprognosti-
schen und vollzugspsychologischen Forschung, den sie bei ihrer Tätigkeit berücksichtigen. 
2.3.3.2 
Die Auswahl der Untersuchungs- und Behandlungsmethoden richtet sich nach der diagnosti-
schen Fragestellung und der Behandlungsindikation. 
2.3.3.3 
Das Ergebnis einer psychologischen Untersuchung wird in Form einer gutachtlichen Stellung-
nahme zu den Personalakten der Inhaftierten niedergelegt. Die gutachtliche Stellungnahme 
muss den Kriterien der geltenden untergesetzlichen Bestimmungen zur Qualitätssicherung der 
Entscheidungen über die Verlegung in den offenen Vollzug oder über vollzugsöffnende Maß-
nahmen entsprechen. 
2.3.3.4 
Das im Zusammenhang mit psychologischen Behandlungen und Untersuchungen entstandene 
übrige Schriftgut wird in einer besonderen Akte verwahrt. Dazu gehören neben Testunterlagen 
und den im Prognoseverfahren gefertigten Unterlagen, Gesprächsprotokollen unter anderem 
auch die im Rahmen der Regelungen für die externen oder internen Psychotherapien gefertig-
ten Stellungnahmen über die Voraussetzungen für eine psychotherapeutische Behandlung, die 
in diesem Zusammenhang eingeholten ärztlichen Bescheinigungen über den Ausschluss soma-
tischer Ursachen sowie die vorgeschriebenen Stellungnahmen der Therapeutin oder des 
Therapeuten zum Verlauf der psychotherapeutischen Behandlung. 
2.3.3.5 
Die besondere Akte ist bei einem Anstaltswechsel der Gefangenen jeweils in einem verschlos-
senen Umschlag den Personalakten der Gefangenen beizufügen und steht somit dem psycho-
logischen Dienst der Folgeanstalt zur Verfügung. Bei Aktenanforderungen für externe psycho-
logische oder psychiatrische Begutachtungen ist sie in einem verschlossenen Umschlag mit den 
Gefangenenpersonalakten zu versenden. 
2.3.3.6 
Auftrag, Zeitrahmen, Frequenz und Ergebnis einer psychologischen Behandlung  
oder einer Psychotherapie werden in einem Vermerk zu den Personalakten der Inhaftierten nie-
dergelegt. 
2.3.3.7 
Die Vorschriften über Geschäftsgang und Nachweisung im Einweisungsverfahren sowie im 
Auswahlverfahren für den Bereich des Jugendvollzugs bleiben unberührt. 
 
2.3.4 
Spezifische Aufgaben 
Die Angehörigen des psychologischen Dienstes haben namentlich folgende fachdienstspezifi-
sche Aufgaben, deren konkreter Zuschnitt im Geschäftsverteilungsplan der jeweiligen Justiz-
vollzugseinrichtung geregelt ist: 
2.3.4.1 
psychologische Untersuchung von Gefangenen und Abgabe von gutachtlichen Stellungnahmen 
oder Gutachten zu den Fragen 
- einer Verlegung in den offenen Vollzug, 
- der Anordnung einer vollzugsöffnenden Maßnahme, 
- einer Suizidalität, 
- einer vorzeitigen Entlassung, 
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- der Indikation und Eignung für Behandlungsmaßnahmen oder für eine Psychotherapie, 
- der Anordnung oder Aussetzung einer Maßregel der Besserung oder Sicherung, 
- eventueller nachsorgender Maßnahmen im Rahmen des Übergangsmanagements, 
2.3.4.2 
psychologische Intervention bei Verhaltensauffälligkeiten, insbesondere bei der Gefahr von 
Selbstverletzungen und Suizidversuchen von Gefangenen, 
2.3.4.3 
psychologische Beratung, Trainingsmaßnahmen und Behandlung (nicht Psychotherapie) von 
Gefangenen - einzeln oder in Gruppen, 
2.3.4.4 
Psychotherapie - einzeln oder in Gruppen - (bei Approbation als Psychologische Psychothera-
peutin oder Psychologischer Psychotherapeut), 
2.3.4.5 
Mitwirkung bei begleitender Forschung (mit Zustimmung des Justizministeriums). 
2.3.4.6 
Im Jugendvollzug ist es aus erzieherischen Gründen angezeigt, dass die Angehörigen des psy-
chologischen Dienstes bei Bedarf auch an Wochenenden und Feiertagen Behandlungsmaß-
nahmen durchführen. 
 
2.3.5 
Organisation des psychologischen Dienstes 
Wenn die Zahl der Angehörigen des psychologischen Dienstes, die Größe, die Bedeutung 
und/oder die Behandlungsangebote einer Justizvollzugseinrichtung es erfordern, bestellt das 
Justizministerium eine Angehörige oder einen Angehörigen des psychologischen Dienstes zu 
dessen Leitung. Grundsätzlich sind alle Angehörigen des psychologischen Dienstes dieser Lei-
tung des psychologischen Dienstes untergeordnet. In den Justizvollzugseinrichtungen ohne 
eigene Leitung des psychologischen Dienstes kann das Justizministerium die entsprechenden 
Aufgaben - nach Beteiligung der betroffenen Anstaltsleitungen - der Leitung des psychologi-
schen Dienstes jeweils einer anderen Justizvollzugseinrichtung übertragen. 
 
2.4 
Seelsorglicher Dienst 
Es gelten die Dienstordnung für den Dienst der katholischen Seelsorge in den Justizvollzugs- 
einschließlich der Abschiebungshaftanstalten und der Jugendarrestanstalten des Landes Nord-
rhein-Westfalen - AV d. JM vom 17.06.2003 (4561 - IV A. 5) - sowie die Dienstordnung für den 
Dienst der evangelischen Seelsorge in den Justizvollzugs- einschließlich der Abschiebungs-
haftanstalten und der Jugendarrestanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen - AV d. JM vom 
30.07.2009 (4561 - IV A. 5) - in der jeweils gültigen Fassung. 
 
2.5 
Pädagogischer Dienst 
2.5.1 
Angehörige des pädagogischen Dienstes 
2.5.1.1 
Eingestellt werden grundsätzlich Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt für 
die Primarstufe, die Sekundarstufe l oder für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, für Re-
alschulen oder die Sekundarstufe II, für das Lehramt an berufsbildenden Schulen oder für das 
Lehramt an Sonder- oder Förderschulen. 
Ausnahmen, insbesondere die Einstellung von Diplom-Pädagoginnen und Diplom-Pädagogen 
oder von Universitätsabsolventinnen und -absolventen mit Magisterabschluss in den gehobe-
nen pädagogischen Dienst, bedürfen der Zustimmung des Justizministeriums. 
2.5.1.2 
Im pädagogischen Dienst können geeignete Bedienstete, namentlich Angehörige des mittleren 
Dienstes, als weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden. Sie werden von den 
Lehrerinnen und Lehrern angeleitet und in fachlicher Hinsicht gefördert. 
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2.5.1.3 
Die Lehrerinnen und Lehrer sowie die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden den pä-
dagogischen Dienst und werden im Folgenden als Angehörige des pädagogischen Dienstes 
bezeichnet. 
 
2.5.2 
Ziele 
Unterricht im Justizvollzug soll dazu beitragen, den Gefangenen die Eingliederung in das Leben 
in Freiheit zu ermöglichen. Der Unterricht ist in der Regel - insbesondere bei erwachsenen Ge-
fangenen - didaktisch in einen beruflichen Kontext zu stellen. Durch den Unterricht sollen die 
Gefangenen in die Lage versetzt werden, fehlende Kenntnisse zu erwerben oder vorhandene 
Kenntnisse zu vertiefen. Darüber hinaus sollen sie in die Lage versetzt werden, Erfolgs- und 
Leistungserlebnisse zu erfahren sowie fehlerhafte soziale Einstellungen und Verhaltensweisen 
zu ändern. 
 
2.5.3 
Spezifische Aufgaben 
2.5.3.1 
Den Angehörigen des pädagogischen Dienstes obliegt als Kernaufgabe die Erteilung von Unter-
richt für Gefangene. 
2.5.3.2 
Die Angehörigen des pädagogischen Dienstes haben des Weiteren namentlich folgende fach-
dienstspezifische Aufgaben, deren konkreter Zuschnitt im Geschäftsverteilungsplan der jeweili-
gen Justizvollzugseinrichtung geregelt ist: 
2.5.3.2.1 
Unterrichtung und Beratung von Gefangenen über schulische und berufliche Aus- und Weiter-
bildungsangebote innerhalb und außerhalb des Vollzuges, 
2.5.3.2.2 
weitere Bildungsmaßnahmen im sozial-, sonder- und/oder freizeitpädagogischen Bereich, 
2.5.3.2.3 
Mitwirkung bei der Einrichtung abschluss- oder nichtabschlussbezogener 
Maßnahmen oder von Bildungsmaßnahmen im sozial-, sonder- und/oder freizeitpä-
dagogischen Bereich in Kooperation mit anderen Diensten, externen Partnern und Dienstleis-
tern, 
2.5.3.2.4 
Durchführung von Maßnahmen des Übergangsmanagements bei einzelnen Gefangenen zur 
Aufnahme oder Fortsetzung schulischer und beruflicher Förderungsmaßnahmen, 
2.5.3.2.5 
Mitwirkung bei der Aufstellung von Freizeitprogrammen, 
2.5.3.2.6 
gutachtliche Stellungnahmen zur Frage der Indikation und Eignung für schulische, berufliche, 
universitäre sowie andere weiterführende Bildungsmaßnahmen, 
2.5.3.2.7 
Mitwirkung bei der Gewinnung und Eignungsfeststellung nichthauptamtlicher Lehrkräfte. 
2.5.3.3 
Die Kernaufgaben des pädagogischen Dienstes ergeben sich aus Bildungskonzepten, die für 
jede Justizvollzugseinrichtung möglichst als Teil des jeweiligen Vollzugskonzeptes entwickelt 
und kontinuierlich fortgeschrieben werden sollen. Mit einem Bildungskonzept sollen die Grund-
lagen für die Bildungsberatung der Gefangenen und die erforderlichen Bildungsmaßnahmen 
geschaffen werden. Ein Bildungskonzept soll namentlich Aussagen zum Bildungsbedarf, zur 
Bildungsberatung und zur Unterrichtserteilung treffen. 
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2.5.3.4 
Im Jugendvollzug ist es aus erzieherischen Gründen angezeigt, dass die Angehörigen des pä-
dagogischen Dienstes bei Bedarf auch an Wochenenden und Feiertagen Behandlungsmaß-
nahmen durchführen. 
 
2.5.4 
Organisation des pädagogischen Dienstes 
2.5.4.1 
Die Angehörigen des pädagogischen Dienstes sind in erster Linie in Justizvollzugseinrichtungen 
des Jugend- und Erwachsenenvollzuges eingesetzt, die abschlussbezogene und nichtab-
schlussbezogene Vollzeitmaßnahmen für Gefangene anbieten. Es besteht grundsätzlich Prä-
senzpflicht. Über Ausnahmen in begründeten Einzelfällen entscheidet die Anstaltsleitung. 
2.5.4.2 
Die wöchentliche Unterrichtsstundenzahl der Angehörigen des pädagogischen Dienstes orien-
tiert sich an der Pflichtstundenzahl der Lehrerinnen und Lehrer an Förderschulen, umgerechnet 
auf die Anzahl der Arbeitswochen im Justizvollzug. Das Nähere wird durch gesonderten Erlass 
geregelt. Im Einvernehmen mit dem Fachbereich kann die Pflichtstundenzahl bei Wahrneh-
mung anderer Aufgaben nach dem Geschäftsverteilungsplan dem Anrechnungsschlüssel ent-
sprechend gemindert werden. Die Mindestpflichtstundenzahl soll 2/3 der Unterrichtspflichtstun-
denzahl nicht unterschreiten. Bei schwerbehinderten und lebensälteren Angehörigen des päda-
gogischen Dienstes erfolgen Unterrichtsreduzierungen nach der jeweiligen Regelung des Minis-
teriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. 
2.5.4.3 
Im Sinne der Vereinheitlichung und Koordinierung ihrer pädagogischen Arbeit stimmen die Leh-
rerinnen und Lehrer in einer Justizvollzugseinrichtung insbesondere die Lehr- und Stoffvertei-
lungspläne, die Stundenpläne und die Durchführung von Prüfungen und Leistungskontrollen 
untereinander ab. 
2.5.4.4 
Wenn die Zahl der Angehörigen des pädagogischen Dienstes und/oder das Bildungskonzept 
einer Justizvollzugseinrichtung es erfordert, bestellt das Justizministerium eine Lehrerin oder 
einen Lehrer zur Leitung des pädagogischen Dienstes. Andernfalls wählt das Lehrerkollegium 
alle zwei Jahre eine Sprecherin oder einen Sprecher des pädagogischen Dienstes, die oder der 
die in Nr. 1.7 beschriebenen Aufgaben, soweit diese nicht die Vorgesetzteneigenschaft voraus-
setzen, nach Maßgabe einer entsprechenden Regelung im Geschäftsverteilungsplan wahr-
nimmt. 
2.5.4.5 
Zur Dokumentation der Bildungsmaßnahmen nutzen die Angehörigen des pädagogischen 
Dienstes das IT-Fachverfahren SoPart©. 
 
2.6 
Sozialdienst 
2.6.1 
Angehörige des Sozialdienstes 
2.6.1.1 
Bei den Justizvollzugseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen werden staatlich aner-
kannte Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen eingestellt. 
2.6.1.2 
Im Sozialdienst können geeignete Bedienstete, namentlich Angehörige des mittleren Dienstes, 
als weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden. Sie werden von den Sozialar-
beiterinnen und Sozialarbeitern sowie den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen angelei-
tet und in fachlicher Hinsicht gefördert. 
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2.6.1.3 
Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen so-
wie die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden den Sozialdienst und werden im Fol-
genden als Angehörige des Sozialdienstes bezeichnet. 
 
2.6.2 
Externe Zusammenarbeit 
Insbesondere beim Übergang aus der Bewährungshilfe oder der Führungsaufsicht in den Jus-
tizvollzug sowie bei einer Entlassung aus dem Justizvollzug in die Bewährungs- oder Füh-
rungsaufsicht findet unter Nutzung des IT-Fachverfahrens SoPart© eine qualifizierte Überleitung 
statt, die durch einen verbindlichen, frühzeitigen und zielgerichteten Austausch aller jeweils re-
levanten Informationen und die gemeinsame Abstimmung der Vorgehensweise, erforderlichen-
falls die gegenseitige Unterstützung, gekennzeichnet ist. 
 
2.6.3 
Dokumentation 
Zur Dokumentation nutzen die Angehörigen des Sozialdienstes das IT-Verfahren SoPart©. 
 
2.6.4 
Spezifische Aufgaben 
2.6.4.1 
Die Kernaufgaben des Sozialdienstes sind fachliche Diagnostik und Beratung, Behandlung, 
Vernetzung und Vermittlung sozialer Hilfen. Sozialarbeiterische oder sozialpädagogische Maß-
nahmen werden mit dem Ziel einer Verbesserung der Lebenslage der Gefangenen in psychi-
scher, sozialer und/oder materieller Hinsicht geplant, organisiert und durchgeführt. Bei entspre-
chender Qualifikation werden Angehörige des Sozialdienstes auch auf therapeutischen Gebie-
ten tätig. 
2.6.4.2 
Die Angehörigen des Sozialdienstes haben des Weiteren namentlich folgende fachdienstspezi-
fische Aufgaben, deren konkreter Zuschnitt im Geschäftsverteilungsplan der jeweiligen Justiz-
vollzugseinrichtung geregelt ist: 
2.6.4.2.1 
Übergangsmanagement 
2.6.4.2.1.1 
Entwicklung und Implementierung von Konzepten des Übergangsmanagements in der eigenen 
Einrichtung, 
2.6.4.2.1.2 
fallbezogene Durchführung von Aufgaben des Übergangsmanagements für Gefangene 
- zur Sicherung des Lebensunterhalts, 
- zur Unterstützung bei der Suche oder der Sicherung einer Unterkunft, 
- zur Vorbereitung der Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung, 
- zur Gewährleistung von Entlassungsberatung, 
- zur Gewährung von Hilfen für Entlassene sowie 
- zur Erbringung weiterer im Einzelfall angezeigter Eingliederungshilfen, 
2.6.4.2.1.3 
Rekrutierung und Zugangssteuerung von bestimmten Gefangenengruppen für die Umsetzung 
des Übergangsmanagements durch kooperierende Dienste, Partner und/oder Dienstleister, 
namentlich 
- im Übergangsmanagement zur beruflichen Wiedereingliederung, 
- im Übergangsmanagement Sucht, 
- im Übergangsmanagement Schulden, 
- im Übergangsmanagement für in der Sicherungsverwahrung Untergebrachte sowie 
- in anderen landesweiten Programmen des Übergangsmanagements, 
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2.6.4.2.1.4 
fallübergreifende Vernetzung im Übergangsmanagement durch den Aufbau und die Pflege loka-
ler Netzwerke mit allen erforderlichen Behörden, Diensten, Kooperationspartnern und Dienst-
leistern sowie durch die Unterstützung überregionaler oder landesweiter Netzwerke, 
2.6.4.2.2 
soziale Beratungsangebote in Einzel- und/oder Gruppenarbeit 
- Schuldnerberatung, 
- Suchtberatung, 
- Beratung von Partnern und Familienangehörigen, 
- Beratung und Intervention bei sozialen Konflikten, 
- Beratung über soziale Rechte und Pflichten, 
- Beratung von Inhaftierten mit Migrationshintergrund, 
- Beratung von ausländischen Inhaftierten, 
2.6.4.2.3 
Behandlungsmaßnahmen in Gruppen 
- delikt- und problemorientierte Gruppenarbeit, 
- Soziales Training, 
2.6.4.2.4 
Wohngruppenarbeit. 
2.6.4.2.5 
Im Jugendvollzug und im Jugendarrest ist es aus erzieherischen Gründen angezeigt, dass die 
Angehörigen des Sozialdienstes bei Bedarf auch an Wochenenden und Feiertagen Behand-
lungsmaßnahmen durchführen. 
 
2.6.5 
Organisation des Sozialdienstes 
2.6.5.1 
Wenn die Zahl der Angehörigen des Sozialdienstes, die Größe, die Bedeutung und/oder die 
Behandlungsangebote einer Justizvollzugseinrichtung es erfordern, bestellt das Justizministeri-
um eine Sozialarbeiterin oder eine Sozialpädagogin zur Leiterin oder einen Sozialarbeiter oder 
einen Sozialpädagogen zum Leiter des Sozialdienstes. Grundsätzlich sind alle Angehörigen des 
Sozialdienstes der Leitung des Sozialdienstes untergeordnet. In den Justizvollzugseinrichtun-
gen ohne eigene Leitung des Sozialdienstes kann das Justizministerium die entsprechenden 
Aufgaben - nach Beteiligung der betroffenen Anstaltsleitungen - der Leitung des Sozialdienstes 
jeweils einer anderen Justizvollzugseinrichtung übertragen. Darüber hinaus kann das Justizmi-
nisterium eine Leitung des Sozialdienstes im Jugendarrestvollzug bestellen, der die übrigen in 
den Jugendarrestanstalten tätigen Angehörigen des Sozialdienstes untergeordnet sind. 
2.6.5.2 
Für Aufgaben, die einer besonderen Koordinierung unterhalb der Leitung des Sozialdienstes 
bedürfen, kann die Anstaltsleitung auf Vorschlag der Leitung des Sozialdienstes eine Fachlei-
tung benennen (z.B. für die „anstaltsinterne Suchtberatung“ oder das Soziale Training). Bereits 
bestehende Regelungen dazu bleiben unberührt. 
 
2.7 
Regelungen für den Einsatz nichthauptamtlicher Kräfte 
2.7.1 
Unterrichtserteilung durch nichthauptamtliche Lehrkräfte 
2.7.1.1 
Die Leiterin oder der Leiter einer Justizvollzugseinrichtung kann die Erteilung von Unterricht 
ausnahmsweise einer nichthauptamtlichen Lehrkraft übertragen, wenn 
- der Justizvollzugseinrichtung eine hauptamtliche Lehrkraft nicht zur Verfügung steht, 
- die Zahl der hauptamtlichen Lehrkräfte nicht ausreicht oder 
- Unterricht zu erteilen ist, für den die hauptamtlichen Lehrkräfte nicht die Lehrbefähigung besit-
zen, und wenn es nicht möglich oder unwirtschaftlich ist, eine hauptamtliche Lehrkraft einer an-
deren Anstalt heranzuziehen. 
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Satz 1 gilt auch für die Zeit der Abwesenheit einer hauptamtlichen Lehrkraft infolge Urlaubs o-
der einer anderen nicht nur kurzfristigen Verhinderung. Bei einer Justizvollzugseinrichtung mit 
mehreren hauptamtlichen Lehrkräften vertreten sich diese nach Möglichkeit gegenseitig. 
2.7.1.2 
Die Unterrichtstätigkeit ist in erster Linie einem externen Bildungsträger zu übertragen. Kann ein 
externer Bildungsträger nicht gewonnen werden, ist die Unterrichtstätigkeit einer beamteten 
Lehrkraft im Nebenamt oder im Wege einer Nebentätigkeit vertraglich zu übertragen. Die beam-
tete Lehrkraft hat vor Übertragung der Unterrichtstätigkeit eine Bescheinigung über die Geneh-
migung der Nebentätigkeit beizubringen. Falls weder ein Bildungsträger noch eine beamtete 
Lehrkraft zu gewinnen ist, kann die Unterrichtstätigkeit hilfsweise auch einer sonstigen freiberuf-
lichen Lehrkraft (Honorarkraft) übertragen werden. 
2.7.1.3 
Mit dem Bildungsträger, der beamteten Lehrkraft oder der Honorarkraft ist eine schriftliche Ver-
einbarung zu treffen. In der Vereinbarung müssen sämtliche für die spätere Abrechnung erfor-
derlichen Merkmale sowie sonstigen Bedingungen festgelegt werden. Es müssen mindestens 
die Art und der Umfang des zu erteilenden Unterrichts, insbesondere das Unterrichtsfach und 
die wöchentliche Stundenzahl festgelegt sowie die zu zahlende Vergütung geregelt werden. 
In dem Vertrag mit dem Bildungsträger sind ferner Zeitpunkt und Zeitdauer der Ausübung der 
Unterrichtstätigkeit (Datum, Wochentag, Uhrzeit: Beginn und Ende der Tätigkeit) zu vereinba-
ren. 
Da eine Honorarkraft in ihrer Bestimmung frei sein muss, teilt sie ihre Einsatzzeiten der Justiz-
vollzugseinrichtung mit. Der Umfang der Einsatzzeiten einer Honorarkraft darf durchschnittlich 
sechs Unterrichtsstunden in der Woche nicht übersteigen. 
2.7.1.4 
Die Voraussetzungen für die Heranziehung einer nichthauptamtlichen Lehrkraft nach Nr. 2.7.1.1 
und Nr. 2.7.1.2 sind zu dokumentieren. 
 
2.7.2 
Freizeitgestaltung durch nichthauptamtliche Lehrkräfte 
2.7.2.1 
Die Leiterin oder der Leiter einer Justizvollzugseinrichtung kann die Durchführung von Freizeit-
maßnahmen ausnahmsweise einer nichthauptamtlichen Lehrkraft übertragen, wenn 
- der Justizvollzugseinrichtung eigene Kräfte in dem erforderlichen Umfang nicht zur Verfügung 
stehen, 
- ehrenamtliche Kräfte nicht gewonnen werden können oder 
- eine Freizeitmaßnahme angeboten werden soll, für die eigene Kräfte nicht die erforderliche 
Befähigung besitzen, 
und eine ausreichende Zahl von interessierten und geeigneten Gefangenen für die Teilnahme 
an derartigen Veranstaltungen vorhanden ist. 
2.7.2.2 
Für die Leitung von Freizeitgruppen sind in erster Linie externe Bildungsträger mit entsprechen-
dem Fachpersonal heranzuziehen. Kann ein externer Bildungsträger nicht gewonnen werden, 
ist die Leitung von Freizeitgruppen einer beamteten Lehrkraft im Nebenamt oder im Wege einer 
Nebentätigkeit vertraglich zu übertragen. Die beamtete Lehrkraft hat vor Übertragung der Unter-
richtstätigkeit eine Bescheinigung über die Genehmigung der Nebentätigkeit beizubringen. Falls 
weder ein externer Bildungsträger noch eine beamtete Lehrkraft zu gewinnen ist, kann die Lei-
tung von Freizeitgruppen hilfsweise auch einer sonstigen freiberuflichen Lehrkraft (Honorarkraft) 
übertragen werden. 
2.7.2.3 
Nr. 2.7.1.3 und Nr. 2.7.1.4 gelten entsprechend. 
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3 
Schlussbestimmungen 
3.1 
Diese Allgemeine Verfügung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
3.2 
Die Verträge mit nichthauptamtlichen Lehrkräften sind den Regelungen nach 2.7 binnen sechs 
Monaten nach Inkrafttreten anzupassen. 
3.3 
Die Richtlinien für die Psychologinnen und Psychologen bei den Justizvollzugsanstalten des 
Landes Nordrhein-Westfalen - AV d. JM vom 12.06.2009 (2414 - IV. 1) - JMBl. NRW S. 152 -, 
die Richtlinien für die hauptamtlichen Lehrer bei den Justizvollzugsanstalten des Landes Nord-
rhein-Westfalen - AV d. JM vom 03.09.1984 (2422 - IV A. 9) - JMBl. NRW S. 217 -, die Richtli-
nien für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie für die Sozialpädagoginnen und Sozi-
alpädagogen bei den Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen - AV d. JM vom 
12.06.2009 (2424 - IV. 2) - JMBl. NRW S. 156 -, die RV d. JM vom 30.10.2007 (2422 - IV A. 6) 
in der Fassung vom 10.11.2010 betreffend die Vergütung der Unterrichtstätigkeit der nicht-
hauptamtlichen Lehrkräfte bei den Justizvollzugsanstalten und Jugendarrestanstalten des Lan-
des Nordrhein-Westfalen sowie die Richtlinien über die Verpflichtung der in der Freizeitgestal-
tung in den Justizvollzugsanstalten und Jugendarrestanstalten des Landes Nordrhein-Westfalen 
tätigen nichthauptamtlichen Lehrkräfte und über die Vergütung ihrer Tätigkeit - RV d. JM vom 
11.09.1979 (4565 - IV A. 7) - werden mit Ablauf des 31.12.2015 aufgehoben. 
 

 
Personalnachrichten 

 
 

Justizministerium 
 
Ernannt: 
 
z. Oberregierungsrätin/-rat: Regierungsrätin/-rat Manfred Jansen u. Luzie Lauschke; z. Amts-
rätin/-rat: Regierungsamtfrau/-amtmann Sandra Bütow, Martina Eisenberg, Heinz-Joachim 
Kohl-Esterle u. Andreas Strick. 
 
 

OLG-Bezirk Düsseldorf 
 
Gerichte 
 
Ernannt: 
 
z. Richterin am AG – als d. ständ. Vertr.e. Dir. –: Richterin am AG Tanja Fries aus Rem-
scheid in Mettmann; z. Richter/in am LG: Richter/in Dr. Melanie Neuhaus u. Dr. André Stoffer 
in Duisburg, Sabrina Ginkel-Felekidis, Dr. Lena Svenja Gräwe, Dr. Jule Schumacher u. Dr. 
Konstantinos Vitkas in Düsseldorf; z. Richter/in am AG: Richter/in Alexander Conrad in Ober-
hausen u. Britta Ebeling in Rheinberg. 
 
Versetzt: 
 
Richterin am AG Ulrike Sörgel aus Solingen nach Mettmann. 
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Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessor/in Eva Hupperich u. Oliver Lang. 
 
Staatsanwaltschaften 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessorin Julia Pöschel.  
 
Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte u. Notarinnen/Notare 
 
Neuzulassungen und Übernahmen aus anderen Kammerbezirken: 
 
Isabel Kochhan, LL.M. u. Aylin Mete in Duisburg, Christian Berg, Rosana Bittencourt Lisboa 
Bouleh, Maria Bulatova, Dr. Peter Coenen, Julian Dirksen, Dr. Timo Eckardt, Katrin Förster, Dr. 
Johannes Grave, Matthias Hadding, LL.M. M.A., Ruth Hesse, LL.M., Albrecht Hofmann, Jac-
queline Huber, Dorit Jurgk, Michael-Alexander Kuska, Laura Lehoczky-Deckers, Sebastian Ma-
yer, David Meyer, Christos Oikonomakis, Benedikt-Immanuel Operhalsky, Peter Ottmann, Fritz 
Pieper, Dr. Thiemo Schäfer, LL.M., Max Schwerdtfeger, Alexandra Serlinger, LL.M., Matthias 
Siebels, Dr. Jan Christian Urban, Dirk Wahlen u. Jan-Niklas Weusthoff in Düsseldorf, Ann-
Kristin Held in Moers, Dr. Sabine List, LL.M. in Mülheim an der Ruhr, Monika Geiger u. Mahir 
Özüdogru in Neuss, Astrid Gramckow in Oberhausen, Andreas Weger in Solingen u. Sonja 
Stadler in Wuppertal. 
 
Bestellt zum Notar: 
 
Notarassessor Dr. Andreas Goetze in Krefeld. 
 
Gelöscht: 
 
Laura Eckes, Michael Merrettig, Dietmar Schmidt, Dr. Tobias Lochen, Dr. Malte Ingwersen, Ar-
min Schlegel, Carsten Stellamanns, Barbara Krebs, Dr. Laszlo Burger, Dr. Bastian Lampert, 
Dagmar Heise, Reinhold Göbel, Helmut Griesel, Nadin Nottekämper, Marcus Bastian, Olga 
Weinberg, Bianca Moche, Kim Geide, Elise Martha Hartwich, Hülya Cetinkaya, Dr. Stefan Klaus 
Greif, Jan Moritz Quecke, Atena Sadat Müller, Dr. Philipp Wiegand, Uwe Knoll, Christof Gaudig, 
Dr. Julian Rodenbeck, Dr. Moritz Jakobs,  LL.M., Andrea Rottmann, René Jansen, Dr. Soussan 
Englisch, Natalia Neufeld, Dr. Herbert Jacobs, Arne Alberts, Marie-Christine Reeck, Oliver 
Scharfe, Hanna Weber, Brigitte Wenning, Franz-Josef Gräf u. Claus Henning von Schnaken-
burg.  

 
 

OLG-Bezirk Hamm 
 

Gerichte 
 
Ernannt: 
 
z. Richter/in am OLG: Richterin am AG Angelika Bruske aus Beckum, Richter am LG Onni 
Kipp aus Bielefeld, Richter/in am LG Dr. Peter Willmann aus Essen, Dr. Frank Jungermann u. 
Stefan Tewes aus Hagen, Dirk Baur, Oliver Niemann u. Dr. Martin Zurlinden aus Münster, 
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Sandra Reiter aus Paderborn; z. Direktor des AG (R 1 m. AZ.): Richter am AG Dirk Salzenberg 
in Blomberg; z. Richter am AG – als d. ständ. Vertr. e. Dir.-: Richter am AG Dr. Stephan Hil-
lebrand aus Marl in Dorsten; z. Richter am AG -als weiterer Aufsicht führender Richter-: 
Richter am AG Christian von Borries in Detmold; z. Richter/in am AG: Richter/in Marianne 
Feldmann-Jorißen und Stefan Matull in Castrop-Rauxel, Marc Brambrink, Julia von Koppenfels 
u. Paul Milde in Münster; z. Justizamtsrätin/-amtsrat: Justizamtfrau/-amtmann Udo Cottin in 
Arnsberg, Cordula Heitmann in Dorsten, Ines Mengel, Stefanie Rehling u. Guido Rocholl in 
Hamm u. Ursula Heimann in Soest, z. Justizamtfrau: Justizoberinspektorin Katja Dicke u. 
Beatrix Krause in Siegen, z. Sozialoberinspektorin: Sozialinspektorin Julia Cosfeld, Indra 
Powroslo u. Claudia Seibel in Dortmund; z. Justizamtsinspektorin (A 9 m. AZ.): Justizamtsin-
spektorin Ursula Ruby in Dortmund u. Ute Nemitz in Kamen; z. Justizhauptsekretärin: Jus-
tizobersekretärin Nina Fürkötter und Vera Koch in Dortmund, Simone Reitz in Hattingen, Barba-
ra Anne Hagedorn in Marl u. Petra Joest in Warstein.  
 
Versetzt: 
 
Richter am AG Dr. Christian Amann von Wuppertal nach Castrop-Rauxel. 
 
Ruhestand: 
 
Richter am OLG Claus Eichel, Richterin am AG Beate Hildebrandt in Münster, Justizamtsrat 
Ulrich Wickel in Siegen, Sozialamtsrat Peter Mann in Dortmund; Erster Justizhauptwachtmeister 
Johann Horoba in Bochum. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessorin Yvonne Müller u. Hanna Neitzel. 
 
Staatsanwaltschaften 
 
Ernannt: 
 
z. Oberstaatsanwalt - als der ständige Vertreter eines Leitenden Oberstaatsanwalts (R 2 
m. AZ.): Oberstaatsanwalt Christian Petlalski aus Hamm in Dortmund; z. Justizamtsrätin: Jus-
tizamtfrau Ursula Schulte in Dortmund; z. Ersten Justizhauptwachtmeisterin (A 5): Justiz-
hauptwachtmeisterin Diana Gawlik in Bielefeld. 
 
Versetzt: 
 
Staatsanwalt Arne Heger von Dortmund nach Münster u. Staatsanwältin Ulrike Keil von Münster 
nach Dortmund. 
 
Ruhestand: 
 
Oberstaatsanwalt - als der ständige Vertreter eines Leitenden Oberstaatsanwalts - Andreas 
Lorenz in Dortmund, Justizamtmann Johannes Lüdtke in Essen, Erster Justizhauptwachtmeister 
Klaus Kocik in Essen. 
 
Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälte u. Notarinnen/Notare 
 
Neuzulassungen und Aufnahmen aus anderen Kammerbezirken: 
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Hülya Cetinkaya (bisher RAK Düsseldorf) in Herford, Anna Lissner (bisher RAK Köln) in Essen, 
Natalia Neufeld (bisher RAK Düsseldorf) in Hörstel. Dr. Philipp Wiegand (bisher RAK Düssel-
dorf) in Essen. 
 
Bestellt zur Anwaltsnotarin/zum Anwaltsnotar: 
 
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt Juliane Martin und Paul Marcus Martin in Bad Oeynhausen, Dr. 
Hendrik Zeiß und Dr. Steffen Lorscheider in Dortmund, Dr. Tina Kohring in Kamen, Christine 
Buchheister in Lüdenscheid, Marcel Oberkönig in Hagen, Matthias Klemm in Steinfurt, Matthias 
Gießler in Olfen, Alexandra Hewing in Ochtrup, Dr. Norbert Grolle in Ibbenbüren, Martina Halb-
weiß-Scheer und Jörg Klocke in Lippstadt. 
 
Erreichen der Altersgrenze: 
 
Rechtsanwälte und Notare Gregor Bruch in Herne, Michael Seneca in Bochum, Jürgen Lothar 
Saure in Schwelm, Manfred Sonnenschein in Lennestadt und Udo Wambsganß in Freuden-
berg. 
 
Entlassen aus dem Notaramt: 
 
Rechtsanwältin und Notarin Juliane Hiersemann in Gütersloh. 
 
Löschungen als Rechtsanwalt: 
 
Rüdiger Petzold in Dortmund, Franz Uhlenbrock in Lünen, Klaudia Buddemeier in Senden, 
Thomas Went, M.R.F., LL.M.(T) in Bad Oeynhausen, Petra Winter-Schalla in Recklinghausen, 
Silke Stachowiak in Dortmund, Evelyn-Susanne Steindor-Schmidt in Herten, Manuela von der 
Höh in Dortmund, Heinz Berns in Marl, Ulrike Hemme in Essen, Birgitta Zywietz in Dorsten, 
Herbert Mrukwa in Schwerte, Thorsten Assing in Münster, Dierk Panneke in Bielefeld, Ernst R. 
Hessen, M.A. in Hagen, Ulrich Bernhardt in Wetter, Volker Herbote in Bielefeld, Johannes 
Schneider in Wenden. 
 
Abgabe in andere Kammerbezirke: 
 
Simone Holzky in Dortmund. 

 
 

OLG-Bezirk Köln 
 
Gerichte 
 
Ernannt: 
 
z. Vors. Richter am OLG: Richter am OLG Dr. Manfred Hake in Köln; z. Vors. Richterin am 
LG: Richterin am LG Sigrid Kunze in Köln; z. Direktorin des Amtsgerichts (R 2 m. AZ.): Rich-
terin am OLG Dr. Ruth Reimann in Leverkusen; z. Richterin am AG: Richterin Dr. Anna Kug-
land in Köln; z. Regierungsrätin: Justizoberamtsrätin Diana Dierichsweiler b. d. OLG Köln; z. 
Sozialoberinspektorin: Sozialinspektorin Nina Coen u. Anna Lehmann in Aachen. 
 
Amtsübertragung: 
 
z. Justizoberamtsrat (A 13 m. AZ): Justizoberamtsrat Karl-Heinz Kovaricek in Bonn. 
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Versetzt: 
 
Richterin am LG Vivien Visarius von Aachen nach Köln; Richterin Lisa Föll u. Dr. Lena Kraus i. 
d. Geschäftsbereich des OLG Köln.  
 
Ausgeschieden: 
 
Richter André Gilles in Köln auf eingenen Antrag. 
 
Ruhestand: 
 
Vors. Richter am OLG Andreas Zingsheim, Richter am AG als weiterer Aufsicht führender Rich-
ter Prof. Dr. Heinrich Vallender in Köln, Justizoberamtsrätin (BesGr. A 13 m. AZ) Angelika John 
in Düren, Justizoberamtsrätin Annegret Martin u. Marie-Luise Reimer in Köln, Justizamtsrat 
Reiner Vankann in Aachen. 
 
Richterinnen/Richter auf Probe 
 
Ernannt: 
 
Assessorin Astrid Reiwer. 

 
 

LAG-Bezirk Hamm 
 

Ernannt: 
 
z. Direktorin d. ArbG: Richterin am ArbG als d. ständ. Vertr. ei. Direktorin Silke Vaupel in 
Hamm; z. Vors. Richter am LAG: Direktor d. ArbG Rüdiger Helbig in Hamm. 
 
 

Finanzgerichte 
 

Ernannt: 
 
z. Vorsitzenden Richterin am FG: Richterin am FG Ulrike Bork in Düsseldorf; z. Regierungs-
amtsrat: Regierungsamtmann Christian Scheer in Köln. 
 
Ruhestand: 
 
Vorsitzender Richter am FG Rudger Morsbach in Düsseldorf. 
 
 

Justizvollzug 
 

Ernannt: 
 
z. Oberregierungsrätin: Regierungsrätin Kristina Forsmann in Bielefeld-Senne; z. Regie-
rungsrätin/-rat: Regierungsoberamtsrätin/-amtsrat Iris Pieper in Aachen, Markus Biermann in 
Bochum, Beatrix Mühlhans in Gelsenkirchen u. Andreas Kaiser in Werl; z. Regierungsamtsrat: 
Regierungsamtmann Andreas Eder in Bielefeld-Senne; z. Justizvollzugsamtmann: Justizvoll-
zugsoberinspektor Klaus Severin in Werl; z. Techn. Oberinspektor: Betriebsinspektor (A 9 m. 
AZ.) Horst Petrat in Bochum; z. Justizvollzugsamtsinspektor (A 9 m. AZ.): Justizvoll-
zugsamtsinspektor Peter Küppers in Werl u. Dirk Hohmann in Wuppertal-Vohwinkel; z. Justiz-
vollzugsamtsinspektor: Justizvollzugshauptsekretär Jürgen Grünberg, Paul Koppers u. Ralf 
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Schüren in Geldern; z. Regierungsamtsinspektorin: Regierungshauptsekretärin Katja Schäfer 
in Bochum-Langendreer; z. Justizvollzugshauptsekretär/in: Justizvollzugsobersekretär/in 
Tomasz Komassa, Katrin Kunkel u. Christopher Nachtigall in Castrop-Rauxel, Sven Philipps u. 
Sarah Thiele in Geldern, Victor Dyck, Albert Hagen, Julia Jorkiewicz, Lars König, Melanie Möller 
u. Claudia Worobic in Herford, Daniel Schanzmann in Werl. 
 
Ruhestand: 
 
Regierungsdirektor Theo Wieczorek in Bielefeld-Senne, Oberregierungsrat Wilfried Bruchhagen 
in Düsseldorf, Justizvollzugsamtsinspektor Norbert Rabbeau in Bielefeld-Brackwede u. Justiz-
vollzugshauptsekretär Jürgen Henschel in Castrop-Rauxel u. Werner Fiedler in Geldern. 
 
 

Stellenausschreibungen 
 

Das Land NRW fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind 
daher ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, in denen Frauen noch unterrepräsentiert sind, 
werden sie bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des Lan-
desgleichstellungsgesetzes bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbe-
werbers liegende Gründe überwiegen. 
 
Das Land NRW bemüht sich bevorzugt um die Einstellung und Beschäftigung von schwerbe-
hinderten Menschen. Bewerbungen geeigneter schwerbehinderter Menschen und gleichgestell-
ter behinderter Menschen im Sinne des § 2 Abs. 3 SGB IX sind daher ebenfalls ausdrücklich 
erwünscht.  
 
Die folgenden Ausschreibungen richten sich ausdrücklich auch an Menschen mit Migrationshin-
tergrund. 
 
Sofern im Einzelnen nichts Anderes bestimmt ist,  
 
- richten sich die Ausschreibungen an Voll- und Teilzeitkräfte,  
- sind Bewerbungen innerhalb von zwei Wochen nach dieser Ausschreibung grundsätzlich 

auf dem Dienstweg einzureichen. 
 
Es wird Bewerbungen entgegengesehen um folgende Stellen: 
 
1 Richterin o. Richter am AG - als weit. Aufsicht führ. Ri .- (R 2) b. d. AG 

Wuppertal 
  
1 Vors. Richterin o. Vors. Richter am LG (R 2) in Köln 
 
1  Direktorin o. Direktor d. ArbG (R 2) b. d. ArbG Bocholt 
 
1  Direktorin oder Direktor d. AG (R 1 m. AZ.) in Rahden 
 
1 Staatsanwältin o. Staatsanwalt als Gruppenleiter/in (R 1 m. AZ.)  

b. d. StA in Detmold 
 
1 Staatsanwältin o. Staatsanwalt als Gruppenleiter/in (R 1 m. AZ.)  

b. d. StA in Essen 
 
1 Richterin o. Richter am LG Köln 
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1  Richterin o. Richter am LG Köln 
- für die planmäßige Anstellung einer Richter/in bzw. eines Richters auf 
Probe aus dem Bezirk des Oberlandesgerichts Köln - 

 
1 Richterin o. Richter am LG Bonn 

- für die planmäßige Anstellung einer Richter/in bzw. eines Richters auf 
Probe aus dem Bezirk des Oberlandesgerichts Köln – 

 
1  Richterin o. Richter am AG Siegburg 

- für die planmäßige Anstellung einer Richter/in bzw. eines Richters auf 
Probe aus dem Bezirk des Oberlandesgerichts Köln - 

 
1 Staatsanwältin o. Staatsanwalt in Bochum  

- für die Ernennung im Eingangsamt von Richterinnen/Richtern auf Probe 
aus dem Bezirk der GStA Hamm - 

  
1 Staatsanwältin o. Staatsanwalt in Paderborn  

- für die Ernennung im Eingangsamt von Richterinnen/Richtern auf Probe 
aus dem Bezirk der GStA Hamm - 

  
1  Oberamtsanwältin o. Oberamtsanwalt (A 13 m. AZ.) b. d. StA Köln 

- die Besetzung der Planstelle soll ausschließlich im Wege der Beförde-
rung erfolgen - 

 
1  Oberamtsanwältin o. Oberamtsanwalt b. e. StA im Geschäftsbereich d. 

GStA Köln 
- die Besetzung der Planstelle soll ausschließlich im Wege der Ernennung 
erfolgen - 

 
1 Oberregierungsrätin o. Oberregierungsrat - psychologischer Dienst - b. d. 

JVA Werl 
 
1 Sozialoberamtsrätin o. Sozialoberamtsrat (BesGr. A 13) – Gruppenlei-

ter/in des ambulanten sozialen Dienstes – bei dem LG Duisburg 
 
je 1 o. mehrere Sozialamtsrätin o. Sozialamtsrat – Fachkraft des ambulanten sozialen 

Dienstes der Justiz – in den LG-Bezirken Duisburg und Kleve 

je 1 o. mehrere Sozialamtfrau o. Sozialamtmann (BesGr. A 11) – Fachkraft des ambulan-
ten sozialen Dienstes der Justiz – in den LG-Bezirken Düsseldorf, Duis-
burg und Mönchengladbach 

mehrere Justizamtfrau o. Justizamtmann - Rechtspfleger/in o. Sachbearbeiter/in - 
b. d. StA Dortmund 

  
1  Sozialoberinspektorin o. Sozialoberinspektor b. d. JVA Bochum  

- das Anforderungsprofil kann beim Leiter der JVA Bochum angefordert 
werden - 

 
1  Justizvollzugsamtsinspektorin o. Justizvollzugsamtsinspektor (A 9 m. AZ.) 

- Bereichsleitung Zentrale Dienstorganisation - b. d. JVA Duisburg-
Hamborn  
- das Anforderungsprofil kann bei dem Leiter der JVA Duisburg-Hamborn 
angefordert werden - 
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mehrere  Justizvollzugsamtsinspektorin o. Justizvollzugsamtsinspektor b. d. JVA 
Bochum 

 
mehrere  Justizvollzugsamtsinspektorin o. Justizvollzugsamtsinspektor b. d. JVA 

Rheinbach 
 
mehrere  Justizvollzugshauptsekretärin o. Justizvollzugshauptsekretär b. d. JVA 

Bochum 
 
1 o. mehrere  Justizobersekretärin o. Justizobersekretär im Geschäftsbereich d. GStA 

Köln 
 
1  Erste Justizhauptwachtmeisterin o. Erster Justizhauptwachtmeister (A 6) 

im Geschäftsbereich d. GStA Köln 
 
1  Erste Justizhauptwachtmeisterin o. Erster Justizhauptwachtmeister (A 5) 

im Geschäftsbereich d. GStA Köln 
 
1 Erste Justizhauptwachtmeisterin o. Erster Justizhauptwachtmeister (A5) 

b. d. StA Dortmund 
  
1 Erste Justizhauptwachtmeisterin o. Erster Justizhauptwachtmeister (A5) 

b. d. StA Hagen 
 
Geschäftsleiter/in b. d. LG Duisburg 
 
Bei d. LG Duisburg ist der Dienstposten d. Geschäftsleiters/Geschäftsleiterin zu besetzen. Die 
Funktion ist in der Bandbreite den BesGr. A 13 (gehobener Dienst) bis A 15 (höherer Dienst) 
zugeordnet. Bewerben können sich Beamtinnen/Beamte, denen ein Amt bis zur BesGr. A 15 
(höherer Dienst) zugeordnet ist. 
 
Gruppenleiter/in des ambulanten Sozialen Dienstes bei dem LG Kleve 
 
Bei dem LG Kleve ist ab 01.01.2016 der Dienstposten einer Gruppenleiterin/eines Gruppenlei-
ters des ambulanten Sozialen Dienstes zu besetzen. Die Funktion der dort eingerichteten 
Gruppenleiter/innen-Stelle ist derzeit der Besoldungsgruppe A 12 zugeordnet. Bewerben kön-
nen sich alle Beamtinnen/Beamten des gehobenen Sozialdienstes im Bezirk des Oberlandes-
gerichts Düsseldorf. 
 
Geschäftsleiter/in b. d. AG Wermelskirchen 
 
Bei dem AG Wermelskirchen ist der Dienstposten d. Geschäftsleiterin/Geschäftsleiters zu be-
setzen. Die Funktion ist derzeit in Bandbreite den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 zugeordnet. 
 
Leiter/in des Krankenpflegedienstes bei der JVA Hövelhof 
 
Bei der JVA Hövelhof ist die Funktion der Leiterin oder des Leiters des Krankenpflegedienstes 
zu besetzen. Das Anforderungsprofil kann bei der Leiterin der JVA Hövelhof angefordert wer-
den. 
 
Leiter des allgemeinen Vollzugsdienstes / Leiterin des allgemeinen Vollzugsdienstes bei 
der JVA Rheinbach 
 
Bei der JVA Rheinbach ist die Position d. Leiters des allgemeinen Vollzugsdienstes/Leiterin des 
allgemeinen Vollzugsdienstes zu besetzen. Die Funktion ist der Besoldungsgruppe A 10 m.D. 
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BBesG zugeordnet. Das Anforderungsprofil kann bei dem Leiter der JVA Rheinbach angefor-
dert werden. 
 
Ausbildungsleiter / Ausbildungsleiterin bei der JVA Rheinbach  
 
Bei der JVA Rheinbach ist die Position d. Ausbildungsleiters / Ausbildungsleiterin zu besetzen. 
Die Funktion ist den Besoldungsgruppen A 9 / A 9 m. AZ BBesG zugeordnet. Das Anforde-
rungsprofil kann bei dem Leiter der JVA Rheinbach angefordert werden. 
 
Modulstudiengang Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre 
 
Beamtinnen und Beamte des gehobenen Justizdienstes oder vergleichbare Beschäftigte des 
Justizministeriums, aller Gerichtsbarkeiten und bei den Staatsanwaltschaften können sich ab 
sofort um die Teilnahme am Modulstudiengang Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre bewerben. 
 
Die fünf jeweils mehrwöchigen Veranstaltungen, die unabhängig voneinander besucht werden 
können, finden im Jahre 2016 an der Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen in 
Bad Münstereifel bzw. im Ausbildungszentrum der Justiz in Monschau ggf. unter Einbeziehung 
nahe gelegener Hotels statt. 
 
Für das Jahr 2016 sind folgende Modullehrgänge geplant: 
 
Modul EPOS.NRW I  
Thema: Haushalt 
Zeitraum: 27. Juni 2016 bis 5. Juli 2016 
 
Modul EPOS.NRW II  
Thema: Controlling/KLR 
Zeitraum: 5. September 2016 bis 23. September 2016  
 
Modul EPOS.NRW III 
Thema: Buchführung und Bilanzen 
Zeitraum: 4. April 2016 bis 6. April 2016 (Teil I) und 20. April 2016 bis 22. April 2016 (Teil II) 
 
Modul Organisation 
Zeitraum: 6. Juni 2016 bis 24. Juni 2016  
 
Modul Personalmanagement 
Zeitraum: 9. Mai 2016 bis 3. Juni 2016. 
 
Für die Module stehen jeweils maximal 22 Teilnehmerplätze zur Verfügung.  
 
Die Curricula für die Module sind im Internetauftritt der Fachhochschule für Rechtspflege NRW 
unter dem Link http://www.fhr.nrw.de/aufgaben/fortbildung/modullehrgaenge/index.php einseh-
bar.  
 
Interessierte Beamtinnen und Beamte bei den ordentlichen Gerichten und den Staatsanwalt-
schaften bewerben sich auf dem Dienstweg bei der für ihren Dienstort zuständigen Präsidentin 
oder dem für ihren Dienstort zuständigen Präsidenten des Oberlandesgerichts. 
 
Interessierte Beamtinnen und Beamte bei den Fachgerichtsbarkeiten des Landes bewerben 
sich auf dem Dienstweg bei der jeweils zuständigen Präsidentin bzw. dem jeweils zuständigen 
Präsidenten des betreffenden Obergerichts oder des jeweiligen Finanzgerichts Dort werden 
auch weitere Auskünfte zum Modulstudiengang erteilt. 
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